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Winterthur

11  %
109000

Basel

10  %
174800

Biel

15  %
55000

Bern

8  %
139500

Thun

10  %
44100

5  %
36000

Zürich

20  %
404800

Luzern

13  %
83800

Köniz

3  %
40700

nellaG .tS

9  %
79500

Fürstentum
Liechtenstein 

0.1  %
37’000

Chur

8  %
37000

Anteil genossenschaftlicher 
Wohnungsbau

Einwohner

O   ,nennök neuab netfahcsnessoneguaB b
entscheidet sich auf der kommunalen 

Ebene. Wegen der hohen Landpreise sind sie 

Hand angewiesen. Dabei sind die Genossen-
schaften der ideale Partner, um die Ortsent-
wicklung zu steuern und einen ausgewogenen 
Bewohnermix zu erhalten. Diese Einsicht setzt 
sich bei Behörden und Politik zwar immer 

Eine wohnbaupolitische Tour de Suisse

BÜRGERINNEN UND BÜRGER 
FORDERN MEHR GÜNSTIGE 

WOHNUNGEN

mehr durch. Im konkreten Fall gibt man in vie-

kräftigen privaten Investor den Vorzug. Die Fol-
ge: Bezahlbarer Wohnraum wird immer knap-
per. Dem wollen grüne und linke Parteien, 
Mieter- und Genossenschaftsverbände, aber 
auch Gruppen engagierter Bürgerinnen und 
Bürger nicht länger tatenlos zusehen. Landauf, 
landab sollen Initiativen und andere Vorstösse 
dafür sorgen, dass der gemeinnützige Woh-
nungsbau bei Landvergaben zum Zug kommt 
und dass dessen Anteil ganz allgemein gestei-
gert wird. 

Was läuft wo und wie sind die Erfolgsaus-
sichten? Wohnen lädt Sie auf den folgenden 
Seiten zu einer wohnbaupolitischen Tour de 
Suisse durch die elf grössten Deutschschweizer 
Gemeinden ein. Dabei blenden wir die Proble-
me nicht aus: Noch sind die lokalen Genossen-
schaften längst nicht überall bereit, die Begeh-
ren der erfolgreichen Bürgerinitiativen auch 
umzusetzen. Eine Riesenchance zur weiteren 
Entwicklung aber bedeuten diese allemal.

Ein Ruf geht durchs Land: Wir brauchen mehr bezahlbaren 
Wohnraum! In Bern, Zürich oder Luzern hat das Stimm-
volk solchen Begehren mit grossem Mehr zugestimmt.  

orts sind jetzt die Baugenossenschaften gefragt. Doch  
sind sie überhaupt in der Lage, die Forderungen in die Tat 
umzusetzen? Wohnen hat sich in den elf grössten Deutsch-
schweizer Gemeinden umgeschaut.

Von Richard Liechti
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INFOPOOL

« Die Wohnbau- 
genossenschaft  

Liechtenstein (WBL) geht  
mit dem Boden haushälterisch um,  
da sie über Belegungsvorschriften  

verfügt. »
Wohnbaugenossenschaft 

Liechtenstein

« Die Wohnbau-
genossenschaft 

Liechtenstein (WBL) ist ein 
Zusammenschluss mehrerer Personen 
mit dem Ziel, in Eigenverantwortung 

leistbaren Wohnraum zu erstellen und 
zu nutzen. »

Wohnbaugenossenschaft 
Liechtenstein

Leistbarer Wohnraum – 
welche Förderung ist sinnvoll?

Eine wohnbaupolitische 
Tour de Suisse

Das Mi(e)teigentum in Liechtenstein

Seit der Jahrtausendwende sind die Mietzinse in der Schweiz konstant angestiegen. Dieser Trend hat 
eine öffentliche Diskussion zur finanziellen Tragbarkeit von Wohnraum ausgelöst – insbesondere für 
Haushalte mit geringem Einkommen, aber auch für den Mittelstand. Um preisgünstigen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, bieten sich für die öffentliche Hand zwei sehr unterschiedliche Förderansätze an: 
die Objekt- und die Subjekthilfe.   Text: Lea Gerber, Wohnbaugenossenschaften Schweiz

Im Folgenden werden diese bei-
den Ansätze der Objekt- und Sub-
jekthilfe kurz erläutert und die 
in der öffentlichen Diskussion 
am häufigsten genannten Vor- 
und Nachteile aufgezeigt. Die 
öffentliche Hand hat verschiede-
ne Mittel, um leistbaren Wohn-
raum zu fördern. Mit der Objekt-
hilfe kann sie gemeinnützige 

Bauträger dabei unterstützen, 
preisgünstigen Wohnraum an-
zubieten. Bei der Subjekthilfe 
werden Wohnungszuschüsse di-
rekt an Haushalte mit geringem 
Einkommen ausbezahlt, sodass 
sich diese Haushalte auf dem 
Markt eine angemessene Woh-
nung leisten können.
Für die Subjekthilfe sprechen 
vor allem ihre hohe Treffsi-
cherheit und der allgemeine 

Rechtsanspruch: Die finan-
ziellen Zuschüsse können 

gezielt allen Haushalten 
ausbezahlt werden, die 
anspruchsberechtigt 
sind. Jedoch birgt die 
Subjekthilfe – insbeson-
dere in angespannten 
Märkten – die Gefahr ei-

nes allgemeinen Preisan-
stiegs. Denn die Ausrich-

tung von Mietzinszuschüssen 
bewirkt auch eine Erhöhung der 
Zahlungsbereitschaft. In diesem 
Fall dient die Subjekthilfe zu-
mindest der blossen Abfederung 
überteuerter Mieten sowie der 
Verbesserung der Renditen der 
Wohnungsanbieter. 

Objekthilfe wirkt nachhaltig
Die Objekthilfe hat den grossen 
Vorteil, dass sie nachhaltig wirkt. 
Die erstellten Wohnungen blei-
ben auf Dauer preiswert. Ein 
Nachteil der Objekthilfe ist, dass 
ihre Breitenwirkung beschränkt 
ist. Da die Nachfrage nach preis-
günstigem Wohnraum meist 
das Angebot übersteigt, stellt 
sich die Frage nach der gerech-
ten Verteilung der objektgeför-
derten Wohnungen. Für gezielt 
vergünstigte Wohnungen gel-

ten deshalb strikte Einkom-
mens- und Vermögenslimiten 
sowie Belegungsvorschriften. 
Daneben reguliert sich der ge-
meinnützige Sektor weitgehend 
selbst. Mehr als zwei Drittel der 
gemeinnützigen Wohnungen 
in der Schweiz unterliegen Be-
legungsvorschriften. Die meis-
ten gemeinnützigen Bauträger 
haben sich zudem statutarisch 
verpflichtet, ihre Wohnungen 
an bestimmte Zielgruppen wie 
Familien, wirtschaftlich schwä-
chere Haushalte oder ältere Men-
schen zu vermieten.

Quelle: Infopool, Herausgeber Wohnbau-
genossenschaften Schweiz, Verband der 
Gemeinnützigen Wohnbauträger

Warum genossenschaftlicher Woh-
nungsbau? Warum eine Förderung 
mit Rahmenbedingungen? Warum 
kein Konkurrenzdenken? In einer 
funktionierenden Gesellschaft 
benötigt es für alle Einkommens-
schichten leistbaren Wohnraum. 
Liechtenstein hat dies früh er-
kannt und mit der Einführung des 
Wohnbauförderungsgesetz (WBFG) 
im Jahre 1977 die Weichen gestellt 

EIN BLICK IN DIE SCHWEIZ

Harald Beck, 
Präsident Wohnbaugenossenschaft 
Liechtenstein

auch für gemeinnützige Wohnbau-
träger. Die aktuelle Wohnbauför-
derung für Grundstücksbesitzer 
oder kapitalstarke Personen ver-
fehlt heute aber das Ziel im Kern, 
da lediglich auf das Einkommen 
und auf einen zu grosszügigen 
Flächenbedarf abgestützt wird. Die 
Zersiedelung oder die Belastung 
des Staatshaushaltes sind weitere 
Nebenerscheinungen des WBFG. 
Die Wohnbaugenossenschaft 
Liechtenstein (WBL) verfügt über 
Belegungsvorschriften, geht mit 
dem Boden haushälterisch um, ist 
genossenschaftlich organisiert, ge-
wichtet leistbaren Wohnraum hö-
her und steht für soziale, gemein-
schaftliche, nachbarschaftliche 
sowie ökologische Aspekte ein. Sie 
ist der ideale Partner, um die Orts-
entwicklung zu steuern und ei-
nen ausgewogenen Bewohnermix 
zu erhalten. Ob die WBL für das 
Liechtenstein von morgen seinen 
Beitrag leisten kann, entscheidet 

INTERESSIERT?

+ 423 235 84 40

www.wohnbau.li

Zollstrasse 32/34, 9490 Vaduz

T +423 235 84 40, F +423 235 84 84

office@wohnbau.li, www.wohnbau.li

sich massgebend mit wohnraum-
politisch visionären Gemeinden, 
aber auch auf Landesebene mit 
einem zukunftsfähigem WBFG. 
Dazu braucht es lediglich den po-
litischen Willen für das Grundbe-
dürfnis «Wohnen».

Grafik: Partner & Partner, 2015


